
11 <=> ~fJ der Beilagen zu den Sunor:l'arhi~chcn Protnlwilcn 
-~mrtR .. ... w __ 

dem Nati',)uaiU~i:tI X\;. (~clllctz~\:iml1r.spct1~ 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zlo 54032/17-II/13/80 

Betr~: Anfrage vom 17.4.1980, Nr. 485/J, 
betreffend die Praxis bei An-trä.gen 
auf Rückgäng:i.grr.achung der Aufnahm(~ 
von ausländisohen Verurteilungen. in 
das Strafregister" 

9~J lAS 

1980 -os·· 0 R 
zu 1rJ.f' IJ 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 
c:::;Qt-------~------------------_ ... -...--,.---.... -

Ich beantworte die von den Herren Abgeordneten Dro ER1I1ACORA, 
Dro L .. STEI1TER und Genossen am 1704.,1980 gemäß § 91 des Ge­

schä~tsordnungsgesetzes 1975, EGBloNro 410? an mich gerich­
tete schriftliche Ar1rage Nro 485/J 9 wie folgt: 

Zu Frage 1 ~ Treten bei ausländischen Verurteilungen Z·..,eife'J. 
au.f, ob das Strafverfahren den Grundsätzen des 
Art. 6 :MPJ{ entsprachen ha t ~ so ~."ird iß.,j ed~ Fal'l; 
die Konventionsgemäßheit auch an Hand der erfor­
derlichen Prozeßttnterlagen geprüft~ ~~ diese 
Unterlagen beigeschafft werden können" 

Im angezogenen Fall konnten die erforderlichen Un­
terlagen trat zEinschal ttli'lg (les :Bundesrninisteriullls 

für Justiz und des Eundesmini.s·teriums .für Ausvrär"ti­
ge Angelegenheiten sO\·de des Amtes der Tiroler Lan­
desregierung nicht beigescb.afft \.yerden, so daß in 

analoger Anvrendllng des Grundsatzes "in dubio pro 
reo" mit Bescheid vom 302 .. 1975~ Zl. 116.224/3-23/75, 
tür den 3escl'n·.rerdefUhJ.?er entschieden u.nd die ange­
foeh·tene verurteilung aus dem Strafregister elimi­
niert wurde" 
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Zu Frage 2 ~ Gru.i'1dlage für die EintragLLl'1g von Österreicher be­
treffende Verurteilur ... gen du.rch ausländische Straf­
gerichte bilden im Verhältnis zu den Mitglieds-

.. staaten des Europarates und insbesondere zu den 
Vertragsstaaten des Europäischen ÜbereirJcommens 
über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 200 April 
i959~ BGBloNro 41/1969, zunächst nur die von den 
ausländischen ~Tustiz- oder Straf'registerbehörden 
überlassenen Strafkarteno Diese Straflcarten müs­

sen vorerst grundsätzlich in der Richtung geprüft 
werden~ ob die ausländische Verurtei1.u:..'1g etwa des-

. wegen nicht in das Strafregister aufzunehmen ist., 
weil die Mitteilung die Verurteilung nur in einer 
Weise beschreibt~ die zur Identifizierung der Ver­
urteilung oder zur ÜberprU.:fung derKor..ventj.onsge­
mäßheit nicht genügt 4 

Soweit in der 'Mitteilung über die ausländische Ver­
urteiltUlg das Gericht gena~ut, das Urteil durch Da­
tum und Geschäftszahl oder andere Merkmale t.1...lT.tschrie­
ben, die strafbare Handlung durch :BezeicrLIlung des 
Deliktes angeführt sowie die Angabe enthalten ist, 

... daß eine Strafe oder vorbeugende Maßnahme verhängt 
wurde oder zumindest ein Schuldspruch erfolgte, er­
füllt diese Mitteilung zumindest die forma.le:l. Vor­
aussetzungen für eine Eintragung in das Strafre­
gistero 

Ist die Verurteilung demnach von der Aufnarune in das 
Strafregister nicht ausgeschlossen, so hat das Straf­
registeramt~ allenfalls nach Befassung des Bundesmi­
nisteriums für Inneres llikd des Bundesministeriums für 
Justiz, zu:nächst zu prüfen, ob der Täter _. nach der 
Beschreibung der Tat i.n der Mitteilung - "'lIegen einer 
nach österreichischem Recht von den Geriohten na.ch 
der Strafprozeßordnung 1975 abzullr'~eilenden Handlung 
verurteilt worden ist o 
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Ergeben sich bei dieser Prüfung Bedenken, daIL~ 'tler­

den im Zusa:mm.enwirken zwischen Eundesmird.sterium für 

Justiz UJld Bundesministerlum für In.neres i.m Rechts= 

hilfe\'leg die zur Klärung der offe:n.en l!'ragen erforder­

lichen Erhebungen angestellt (tns"besondere Beischaf·­

fung der bezughabenden ausländ.ischen Prozeßakten)~ 

Zu Fra.ge 21. In der Regel wird bel. Veru.r·teililllgen Clu.rch Gerichte 

jener staaten, die die Konvention zu.m Schutze der 

Menscben.roch'te lmd. Grundfreiheiten rati.fiziert und 
überdies gemäß Art 0 25 dieser Konveniiion die Indi= , 

vidualbeschw'erde zugelassen haben, die Konventions­

gemäßheit anzunehmen sein~ Ergeben sich dagegen aber 

Bedenken, da~~ wird ebenfalls eine diesbezügliche 

Klärung im Rechtshilfe- oder Konsularweg angestrebto 
Unabhängig davon? steht dem durch eine Strafregister­

auskunft Beschwerten in allen Fällen eine Antragstel­

lung nach § 8 StrafRegG offello In diesem Verfahren 1tler­
den die vom BeSC!lvlerdeführer geltend gemachten Mängel 
durch Beischaffung der erfo1:derlichen Unterlagen ge ... 

:prüft; in Zweifelsfällen wird zugunsten des Besch,";er­

deführers entschieden o 

'pu Fragu:: Nach den i talierdschen Vorschriften über das Abwesen­
hei tsverfahren muß der Angeklagte not'1rendig durch einen 
Verteidiger vertreten sein? wenn ihm nicht bloß mit ge .... 

ring.fUgigen Strafen bedrohte t!'Dertretungen zur Last ge­

legt ~lerdeno Auf Grund dieser Best immung '"drd daher in 

der Regel davon auszugehen sein$) daß das auslä...'1.d.ische 

Ab\.,resen:..h.ei tsurteil konvent ionsgemäß ist.. In Zvleifels-

473/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



,. . 

fällen 02M'o bei Anträgen gemäß § 8 StrafRegG wer­

den di.e erforderlichen Erhebtmgen durchgefU,lu:·t<> Im 

übrigen s·teh't den durch Ab ... ·resenhei -tsurteil veru.r­
teilten Personen die Möglichkeit offen? die Konven­

tionswidrigkei t solcher VerfalL1.~en durch eine Indi­

vidu,albesch'l"1erde an die Eu.ropäische Kommission. fUr 

Menschenrechte geltend zu machenb 

pu Fra~e 5 ~ L"1 zwei Fä.llen der Rückgängigmachung der Allfnahme 

von ausländischen Verurteilungen in das Strafre~ 
gister wurde eine Prü:fung nach den Grundski"tzen der 

Konvention zum Schutze der Ivienschenrechte t':.nd Grund .... 
freiheiten vorgenommene Es handelte sich hiebe i um 
Urteile italienischer Strafgerichteo 

Zu Frage 6 ~ Es wird auch "Ireiterhin dafür Sorge getragen 1 .... erden~ 

daß die Aufnahme ausländischer Verurteilungen in das 
Strafregister nach rechtsstaatlichen Grwldsätzen vor 

sich geht und die Rückgängigmachung der AU.fnahme von 

Verurteilu...">J.gen in das StrafI'egister im Z'v-lcifel ZU~ 

gunsten des Antragstellers vorgenommen~l'lird, wenn die 
vorhandenen Unterlagen nicht ausreicheu 9 die Überein­
stimmung des Urteils und de::; diesem vorangegangenen 
Strafverfahrens mit den Grundsätzen der Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
festzustellene 
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